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Kraftfahrt -Bundesamt    
 

  
 Kraftfahrt-Bundesamt • 24932 Flensburg   

  
 
Herrn ██  █████  
███████ ▎
█████▎
██ ▎████▎
 
 
 

 Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom:  
/ 
Bei Antwort bitte angeben: 
█ ▎█████ ▎▎
█████████▎
███████ ▎▎
███ ▎█████ ▎██▎▎
███ ▎█████ ▎██▎▎
▋▎██ ▎
███████████ ▎▎
▎
Datum: 24.01.2023 

 
 
 

Gebühren bescheid  
Kassenzeichen:▎██████ ▎(bei Zahlung bitte angeben!) 
zugleich Leistungsbescheid nach § 3 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz vom 27.04.1953 (BGBl. I S.157) 

Gebühren - bzw. Auslagentatbestand  
Nach der Anlage zu § 1 Abs. 1 sowie § 1 der Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02. Januar 2006 (BGBl. I S. 6), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Geset-
zes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist in Verbindung mit § 10 des Informati ons-
freiheitsgesetzes (IFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. September 2005 (BGBl. I S. 2722) 
sowie §§ 1 und 2, § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 5 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 
11 des Bundesgebührengesetzes (BGebG) vom 7. Augu st 2013 (BGBl. I S. 3154) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. S. 3019). 

Gebühren  
bzw. 

Auslagen  
in EUR 

  

Erteilung einer schriftlichen Auskunft nach Ziff. 1.3 der Anlage zur IFGGebV (Gebüh-
renrahmen bis 500 EUR) 

██ ▎

  

   

    

zu zahlender Betrag:  ▌██ ▎
 
Der Betrag ist auf das unten angegebene Konto innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe zu über-
weisen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Gebührenbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Kraftfahrt -Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg,  schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Einlegung 
eines Widerspruchs gegen diesen Kostenbescheid hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 
 
Im Auftrag 
 
▎
███████ ▎▎
▎
Dieses Schreiben ist gemäß § 37 Abs. 3 VwVfG auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 


